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Schriftliche Fragen an die Bundesregierung im Monat November 2015 
Frage Nr. 141 

Sehr geehrte Frau Kollegin, .&Qke.  

namens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

Frage: 
Liegt oder lag der Bundesregierung ein Antrag nach dem Kriegswaffenkon-
trollgesetz (KWKG) auf Genehmigung der Ausfuhr von Leopard-Kampfpanzern 
in den Oman vor (bitte Anzahl und Auftragsvolumen)? 

Antwort: 
Die Bundesregierung erteilt keine Auskunft über eventuell vorliegende Ausfuhrge-
nehmigungsanträge nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Bundesregierung hat 

im Juni 2015 eine Genehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz für die tempo-

räre Ausfuhr eines Leopard-Kampfpanzers zu Präsentations- und Vorführungszwe-

cken in den Oman erteilt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Entscheidung vom 21. Oktober 

2014 (2 BvE 5/11) mit der Antwortpflicht der Bundesregierung zu Fragen des Bun-
destages und einzelner Abgeordneter im Bereich der Rüstungsexportkontrolle be-

fasst. Dazu stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die Bundesregierung ver-

pflichtet ist, den Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf entsprechende An-

fragen hin mitzuteilen, dass ein Ausfuhrgenehmigungsantrag für ein bestimmtes, das 

heißt hinsichtlich des Rüstungsguts, des Auftragsvolumens und des Empfängerlan- 
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ne Genehmigung für ein wie in der Anfrage beschriebenes Geschäft nicht erteilt wor-

den ist. Darüber hinaus gehende Angaben sind verfassungsrechtlich nicht geboten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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